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.S6. Mittwoch, de« 7. Derernlier« 1904»
Veranlagungsbezirkr Stadtkreis Wiesbaden. Wiesbaden , im Dezember 1904.

Friedrichstraße 32.
Oeffentliche Bekanntmachung.

Steuerveranlagung für daS Steueriahr 1905, umfassend die Zeit vom 1. April 1905
bis 31. Mär, 190«.

Auf Grund der 8 24 der Einkommensteuergesetze? vom 24. Juni 1891(Ges.-Samml. S . 175)
wird hiermit jeder bereits mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mk. veranlagte
Steuerpflichtige im Stadtkreise Wiesbaden aufgefordert, die Steuererklärung über sein Jahres¬
einkommen nach dem vorgeschriebcncn Formular in der Zeit vom4. Januar vir einschl. 20. Januar
1905 dem Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll unter der Versicherung abzugeven, daß die
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.

Die oben bezeichncten Steuerpflichtigen sind zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet,
auch wenn ihnen eine besondere Aufforderung oder ein Formular nicht angegangen ist.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die Post ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr
de« Absender» und deshalb zweckmäßig mittels Einschreibebriefes. Mündliche Erklärungen werden an
denWertagen während berDienststunden in den Geschäftsräumen des Unterzeichneten: Fricdrichstraße 32,
zu Protokoll entgeaengenommcn.

Die Versäumung der obigen Frist hat gemäß8 30 Absatz1 de« Einkommensteuergesetzes den
Verlust der gesetzlichen Rechtsmittel gegen die Einschätzung zur Einkommensteuerfür
das Stcuerjabr zur Folge.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben oder wissentliche Verschweigung von
Einkommen in der Steuererklärung sind im 8 66 des Einkommensteuergesetze« mit Strafe bedroht.

Wird die Abgabe zu Protokoll vorgezogcn. so empfiehlt es sich, vorher die erforderlichen
Zahlenunterlagen und Berechnungen auf besonderem Bogen zusammenznstellen und diese Zusammen¬
stellung und die Belege dazu mitzubringen. Aber auch im Falle einer sclbstgefertigten Deklaration wird
zur Vermeidung von Beanstandungen und Rückfragen dringend empfohlen, die den Angaben der
Steuererklärungzu Grunde liegende» Berechnungen an der dafür im Formular bestimmten Stelle
(Seite3 und 4) oder auf einer besonderen Anlage mitznteilen.

Die Neuveranlagung der Erqänzunqssteuererfolgt für 3 Jahre, also bis zum 31. März 1908.
Steuerpflichtige, welche gemäß§ 26 des Ergänzungssienergesetzes vom 14. Juli 1893(Gesetz¬

sammlungS. 134) von dem Rechte der Vermögensanzeige Gebrauch machen wollen, haben dieselbe
ebenfalls innerhalb der oben angeaebenen Frist nach dem vorgeschriebcncn Formular bei dem Unter¬
zeichneten schriftlich oder zu Protokoll abzugeben.

, Auf die Berücksichtigung später eingehender Vcrmögensanzeigcn bei der Veranlagung der
Erganznngssteuer kann nicht gerechnet werden.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige tatsächliche Angaben über das Vermögen in
der Vermögensanzeige sind im 8 43 des Ergänzungssienergesetzes mit Strafe bedroht.

Die vorgeschriebenen Formulare zu Steuererklärungen und Veimögenronzeigenwerden von
heute ab. vormittags von 9 bis 12 Uhr, in meinen Geschäftsräumen, Friedrichstraße 32. Zimmer 8,
auf Verlangen kostenlos verabfolgt, soweit sie nicht bereit« durch die Post zugesandt sind. Zweite
Exemplare des Formulars werden nur ausnahmsweisean Stelle verdorbener ausgegeben, keinesfalls
zur Aufstellung von Konzepten.

Alle Briefe bitte lediglich zu adressieren: An den Herrn Vorsitzenden der Veranlagungs-
Kommission für den Stadtkreis Wiesbaden, hier. Friedrichstraße 32.

ES wird ersucht, in allen Eingaben die Wohnung und gegebenen Falles auch
die dresseitige« ontrollnummer anzugeben. *

Der Vorsitzende
der Veranlagungs -Kommission für de« Stadtkreis Wiesbaden.

Froehlich, Regierungsrat.

Bekanntmachung.
In Gemäßheit des § 3 der Prüfungsordnung

mr Apotheker vom 18. Mai 1904 (Regierungs-
Amtsblatt No. 42 vom 20. Oktober 1904) und des
Erlasses des Herrn Minister» der geistlichen.
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenbeiten vom
15.' September 1904 M. No. 8456U. I habe ich
de»hiesigen Negierung«- und Medizinalrat,Geheime»
-Redizinalrat Dr. Pfeiffer zum Vorsitzenden, de»
pbarmaccutischen Kommissar Apotheker Strempel
und den ApotbekenbesitzerClemsns Eller, beide
wer. zu Mitglieder», den Königlichen Kreisarzt
Medizinalrat Dr . GleitSmann hier zum Stell-
bertreter des Vorsitzenden und den Apotbekenbesitzer
Dr. phjl. Wolff zu Limburg a. d. Lahn zum
«teuvcrtretcr eines der vorgenannten pharma-
ceutischen Mitglieder der Kommission zurBorprüsung
der Apotheker für die Zeit vom 1. Oktober 1904
bl» Ende September 1907 ernannt. 2

Der Regierungs-Präsident: v . Hengstenberg.

Polizeiverordnung
über die Errichtung von Sauggas- Kraftanlagen.
„„ Auf Grund de» 8 137 de« Gesetzes über die
gemeine LandeSverwaltnng vom 30. Juli 1883
1®. S . S . 195) und der 88 6. 12 und 13 der Ver¬
ordnung vom 20. September 1867(G. S . S . 1529)

mit Zustimmung de» Bezirks-Aurschnsser für
, , Umfang de« Regierungsbezirk« Wiesbaden
folgendes ungeordnet:

8 1.
ö^eiWochenvorJndetriebsetziingeinerSaugaS-
Iff' lchgas-Krastanloge ist derOrtSpolizcibehörde

vervon Anzeige zu erstatten.
- 8 2.

uwiderhandlunge» gegen vorstehende Ver-
IW~ n9  werden, soweit nach den gesetzlichen Be-
-,i?Wngen nicht härtere Strafen verwirkt sind,
n" ^ Udstrafen bi» zu 60 M., an deren Stelle im,
^ " f̂ ogensfalle verhältnismäßige Hast tritt

8 3.
Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft.
Wiesbaden , den 10. Oktober 1904. 2

Der Regieruiigs-Präsident.
gez.: Hcngstenverg.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden » den 22. November 1904.

Der Polizei-Präsident:
-, - v» Scheu ek._

Bekanntmachung.
r» sn “H* de» in der Woche den Tag über durch
.-^ .̂ oriifsgeschäfte in Anspruch aenommcncn

Ionen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
Beamte» der Königlichen Geweibe-
?u luden, finden für die Königliche

vr.^ nspektion zu Wiesbaden besondere
^ ^ stunden am 1. und 3. Sonntag jeden
°nat». vormittag« von 11'/, bis mittags1'/' Uhr
>. Sonnabend der 2. und 4. Woche jeden
r,(. A °"°ch"i'itagr von 5' /, bi« 7", Ubr in
« >>Geschäf„ lokal. Bismarckring 14. 1, hier statt.

Wiesbaden, de» 8. April 1904. *
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung,
Unter den hiesigen Geschäftsinhabern ist vielfach

die Ansicht vertreten, daß wäbrend der Haupt-
gotlesdienstsiunden an Sonn- und Feiertagen(9'/,
bis 11'/- Uhr vormittags) nur die Schanfenster,
nicht aber auch die außerhalb der eigentlichen
Ladeiiräiime nnd sonstwie angebrachten Schau-
kästen zu verhängen seien. Diese Auffassung ist
eine irrige.

Die hier in Frage kommende Vorschrift der
Polizei-Verordnung vom 23. September 1896, be¬
treffend die äußere HeilighalNing der Sonn- und
Feiertage besagt allgemein, daß die„Schaufenster"
während des HauptgottcSdiensieSgeräumt oder
verhängt fein muffen. Zu den Schaufenstern in
der weiteren, dem Sinne obiger Verordnung ent¬
sprechenden Ausdehnung, sind aber nicht nur die
Schaufenster im engeren Sinne, d. h. die zum
Ladenlokale gehörigen Schauräume, sondern auch
die an de» Außenwänden und i» anderer Weise
angebrachten Schaukästen zu rechnen, eine Ans-
legnng, die auch durch da« Urteil des höchsten
Gerichtshofesi» Preußen, des Kammergerichts,
vom7. Juni 1900 bestätigt worden ist.

In Verfolg dessen ersuche ich hierdurch die
interessierten Geschäftsinhaber, die gegebene Vor¬
schrift nach dem bczeichnelen Gesichtspunkte zu
beachten, bemerke jedoch, daß ich die genaue Durch¬
führung derselbe» aus Billigkeitsqründenerst vom
1. Jan . de« nächsten Jabre« ob handhoben werde.

Wiesbaden» den 23. November 1904. 2
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Nachdem am 1. April bei dem Einwohner-

Meldeamt der Königlichen Polizei-Direktion eine
Zentralfremdenmeldekontrolleeingcführt ist.
dringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, doß
Auskünfte über hier sich aushaltende Kurgäste und
olle übrigen Fremden nicht mebr von de» einzelne»
Poli'tirevieren, sondern vom Einwohnernieldeanit,
PolizeidirekiionSgebäude, Fricdrichstraße 17. Ein¬
wohner- Meldeamt, und zwar gegen Entrichiung
der üblichen Gebühr von 25 Pfennigen für jede
einzelne Nachfrage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur auf die Angabe
der Hotel«, der Pension nsw., in welche» der oder
die belreffenden Fremden Aufenthalt genommen
haben. *

Wiesbaden, den8. Avril 1904.
Der Polizei-Präsidem: v» Seltener.

Bekanntmachung.
Es sind mehrfach Znwiderhandlniigcn gegen

die Bestimmungen der Polizei-Verordnung' vom
1. August 1889 dadurch vorgekonimen, daß auf
Grundstücken Enlwässerungs-Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Gcnedmiguuz üliSqcführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird daraus
aiifmerlsani gemacht, daß die Herstellung, Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstück«-
Enlwässernug oder eine«Teilrdersclben,einschließlich
der oberirdischen Anlagen nur ans Grund einer
poliz' ilichcn Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft, auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden. *

Wiesbaden , den2. Avril 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
An den Sonntagen in den letzten4 Wochen

vor „Weihnachten " ist in allen Zweigen der
Handelsgewcrbes eine Verlängerung der Be-
fchäftigungszcit zugclaffcn worden und zwar an
den ersten beiden Sonntagen von 3 bis 7 Uhr
und an den letzte« beiden Sonntagen von3 bis
8 Uhr nachmittags.

Die betreffenden Sonntage fallen in diesem
Jahre auf den 27. November und 4., 11. und
18. Dezember. 5

Wiesbaden, den 10. November 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

für Fußgänger be-
die Fuhrwerke den
einander zu halten,

den Fahrweg

Bekanntmachung,
betreffend die An- und Abfahrt zum bezw.

vom Kurhansprovisorium.
Zur Vermeidung von Verkehrsstörungen beim

Fahren mit Personenfuhrwerken nach und vom
Kurhansprovisorium an der Soniicnbergcrstraße
hier wird ans Grund des 8 73 der Polizei-Ver¬
ordnung vom 18. Scpt. 1900 hiermit Folgendes
bestimmt:

1. Diejenigen Kutscher, welche Fahrgäste nach
dem Kurbausprovisorium fahren, müssen mit ihren
Fuhrwerken den vom Knrsaalplatz nach dem Kur-
hansprovisorum führenden neu angelegten westlichen
Straßenarm benutzen und dabei die rechte Seite
der Fahrbahn desselben einbalten. Nach dem Aus¬
steigen der Fahrgäste muffen sie denselben Weg,
und zwar ebenfalls auf der rechten Seite der
Fahrbahn zurückfahren. Die Anfahrt zum Kur-
hausvrovisorium durch die Sonncnbergerstraßc von
der Richtung der Wilhelm- bezw. Taunusstraße
her ist verboten.

Beim Fahren über die
stimmten Ueberoänge haben
erforderlichen Abstand von
damit die einzelnen Fußgänger
ungehindert überschreite» können.

2. Diejenigen Kutscher, welche mit ihren Fuhr¬
werken Fahrgäste ans dem Kurhansprovisorium
abhole» wollen, haben mit ihren Wagen aus der
nördlichen Fahrbahn am Bow-ling-green entlang
hintereinander und auf dem Knrsaalplatz neben¬
einander in der Weise Aufstellung zu nehmen, daß
die Köpfe der Pferde dem Kurhanse zugckehrt sind.
Dar Vorfahren von diese» Wartcplätze» aus
geschiehti» der unter Nr. 1 beztichneten Weise.

Sobald die Sommer-Veranstaltungen der
Kurdirektion im Freien aufhörcn, und der östlich
vom Kurhansprovisorum belegen« freie Platz ge¬
räumt ist, können die zum Abholen von Fabrgästen
bestimmten Fnbrwerkc auf diesem Platze warten.
Sie haben daselbst nebeneinander derart Ausstellung
zu nehmen, daß die Köpfe der Pferde dem Gebäude
zugekehrt sind. In keinem Falle darf ein Fuhrwerk
früher Vorfahren, als bis die in dasselbe aufzu-
nehmenden Personen zur Abfahrt bereit sind. Den
Anordnungen des die Aufsicht führenden Polizei-
bcamlei, ist unbedingt Folge zu leisten.

3. Jeder Führer eines Personenfuhrwerks,
welcher zu einer Fahrt nach dem Kurhaus¬
provisorium angcworben wird, muß sich sofort
beim Besteigen seines Fuhrwerks das Fahrgeld
zahlen lasse», damit nach dem AnSsteigen der
Fahrgäste kein unnötiges Stillhalten und keine
dadurch bedingte Verkehrsstörungverursacht wird.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen,
welche sofort bei Inbetriebnahme der Kurhäus-
provfforinnis in Kraft treten, werden in Gemäßheit
des 8 75 der Polizei-Verordnung vom 18. Sevt.
1900 mit der darin angcdrohten Strafe (Geldbuße
bis zu 30 Mark cvent. 3 Tagen Haft) geahndet.

Wiesbaden, den8. September 1904. *
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Der Flnchilinienplan über die Abänderung

einer Seitenstraße zur Mainzerstraße nördlich der
städtischen Gasfabrik bat die Zustimmung der
Ortrpolizeibehördc erhalten und wird numcbr im
Rathaus, 1. Obergeschoß, Zimmer No. 38a. inner-
halb der Dicnststnndcn zu Jedermann» Einsicht
offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 de« Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. dieA legung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen'mit dem
3. Dezember er. beginnenden und einschließlich
31. Dezember cr. endenden Frist von 4 Wochen
beim Maaistrat schriftlich anzubringe» sind. 1

Wiesbaden , den 29. November 1904.
Der Magistrat,

Bekanntmachung.
Eine Anzahl Inhaber hiefiger Schuh¬

warenhandlungen hat bei demHcrrnRegierungs-
Präsidenten hier gemäß 8 139.f. .der Reichs-
Gewerbe-Ordnung den Antrag auf Festsetzung
der Ladenschlutzzeit auf 8 Uhr Abend-
gestellt. Der Herr Regierungs-Präsident hat ge¬
mäß 8 1 der Bekanntmachung, betreffend das Ver¬
fahren bei Anträgen ans Verlängerung der Laden-
schlußzeit vom 25. Januar 1902, mich zu seinem
Kommissar bestellt. . . . .

Ich bringe zur Kenntnis der beteiligten Kreise,
daß eine Liste der betreffende« Geschäfts¬
inhaber in der Zeit vom1. bis.15, Dezemberl. I.
auf Zimmer Rö. 3 des Rathauses zur Einsicht
auflicgt. . . .

Einsprüche gegen die Richtigkeit nnd Vollständig¬
keit der Liste könne» von den beteiligten Geschäfts¬
inhabern bis zum Ablauf der Frist schriftlich oder
zu Protokoll erhoben werden.

Einsprüche nach Ablauf der Frist bleiben
unberücksichtigt. . . . 2

Wiesbaden » den 26. November 1904.
Der Oberbüraermeister. I . V. : Dr . Scholz»

Bekanntmachung.
Versteigerungvon Bauplätzen im Nerotal.

Donnerstag , den 15. Dezember d. I .,
vormittags 11 Uhr, solle« zwei der Stadt¬
gemeinde Wiesbaden gehörige Bauplätze
im Ncrotal, nächst der Beanstte, und zwar
10 ar 64,75 qm und 18 ar 65,50 qm , in
dem Rathause, Zimmer No. 42, öffentlich meist¬
bietend versteigert werden.

Bemerkt wird, daß Gebote nute»
Mk. 1200 für eine Rnte (= 4800 Mk. für
ein ar ) nicht angenommen werden.

Die Bedingungen und eine zugehörige Zeich.
nung können auf Zimmer No. 44 im Ratbause
während der Vormittagsdienststundcn eingesehen
werden. 2

Wiesbaden, den 28. November 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Nach 8 1 der hiesigen Hundesieiierordnung

ist für jeden Hund, der in dem Stadtbezirk Wies¬
baden länger als 3 Woche« im Steucrjahre
gehalten wird, eine JahreSstener von 20 Mark
und wenn der Hund eine Schulterhödc von mehr
als 50 cm hat, eine solche von 30 Mark zur
Steuerkassc zu entrichten.

Hiernach werden diejenigen Besitzer von
Hunde», die im Laufe dieses Jahres hier
»« gezogen find und die Hundesteuer bi» jetzt
auch nicht gezahlt haben, zur Anmeldung der
Hunde und zur Zahlung der Hundesteuer auf-
gefordcrt. Wer dieser seiner Verpflichtung nicht
nachkommt, verfällt in eine Ordnungsstrafe bis zu
30 Mark. 5

Wiesbaden , den 14. November 1904.
Der Magistrat. — Steuerverwaltung.

Bekanntmachung.
Der 8 4 Absatz1 des für die Benutzung der

Dampfwasenmcistcrci der Stadt und des Landkreises
Wiesbaden erlaffenen Tarifes vom 17. April 1903
wird wie folgt ergänzt:

„Für jede» dem Abdecker zur Beseitigung über¬
gebenen Kadaver von Hunden unter 50 om Schulter-
höbc ist in Zukunft eine Vergütung von 2 Mark
statt4 Mark zu entrichten." ö

Wiesbaden, den4. November 1904.
Verwaltnngskommiffion

für die Damvfwascnmeisterei der Stadt
und des Landkreises Wiesbaden.

In Vollmacht: Wolff«
Wird veröffentlicht.

Der Magistrat.
Bekanlltmachung.

Kürzlich erschien eine neue Auflage der von
dem Deutschen Verein von Gar- und Wasser-
fachmännern herausgegebenenBroschüre:

„Kein HauS ohne Gas !"
Der Text ist gegen früber vielfach verändert

und erweitert und trügt in jeder Hinsicht dem
heutigen Stand der Technik Rechnung.

Interessenten können1 Exemplar zum Preise
von 10 Pf. auf Zimmer 3 des Verwaltungs¬
gebäudes. Marktstraße 16, sowie am Schalter der
Kokrverkanfrstcllc, Friedrichstraße9, erhalten,
woraus ergebenst aufmerksam gemacht wird. 11

Wiesbaden, den 17. Oktober 1904.
Der Direktor

der städt. Wasser-, Gas - u. Eleklr.-Werke.

Nenjahrswuttsch-Ablösungskarten.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenninir, daß auch in diesem Jahre Neujahröwunsch-

AblösungSkarte » seitens der Stabt ansgegeben werden. Wer eine solche Karte erwirbt, gicbt dadurch
zu erkennen, daß cr aus diese Weise seine Glückwünsche dardringt und ebenso feinerfeite ans Besuche
oder Kartenzuseudnnge» verzichiet.

Kurz vor Reujadr werben die Namen der Karteninhaber ohne Angabe der Nummern der
aelosie» Karten veröffenllicht. Spüler wird durch öffentliche Bekanntmachung eine« Verzeichnisses der
Karteniinmmern mit B-ilctznng rer gezahlten Beträge, aber ohne Nennung der Namen. Rechnung
abgelegt werden.

Die Karten können Nathans , Zimmer No. 18, sowie bei den Herren-
Kaufmann6 . Mertz, Wildclmniaße 18. Kaufmann Moevns,' Taniiusstraßc 25.
Kammann Roth , W>lhelmstraße 54, Kaufmann Unverzagt , Lanqgasse 30. und
August Momberger , Holz- und Kohleuhandlung. Moritzstraße 7.

gegen Entrichiung hon mindestens2 Mk. für dar Siück in Eiilpfang geiioiiiinen werden
Dec EAöz wird auch die,'es Jahr vollständig zu woblttiätigen Zwecken Verwendung finden.
Schließlich wird noch bemerkt, daß n„t der Veröffentlichung der Namen schon„nt dem

öffü,lUchVw?rbcn̂wird̂ '""'°" U"b b<lB H "" ptver,eichnis b-rcit- am 81. Dezember er. ver-
WteSbadcn, den4. Dezember 1904. ±

Der Magistrat. Armenverwaltung.
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wo
Ri-dr. Höchst.Preis. Preis.
Jt 4 M 4

1. Diehmarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . . 50 Kg. 74 — 76 —
II. ,. . . 50 „ 68 — 72 —

Kühe: I. „ . . 50 „ 66 — 70 —
II. . . . 50 „ 60 — 64 —

Schweine. . . . . . 1 „ 1 14 i 20
Mast-Kälber. 1 „ 1 20 i 70
Land-Kälber. 1 „ 1 20 i 60
Hammel . 1 „ 1 40 i 44

2. Fruchtmarkt.
Hafer . 100 Kg. 14 80 15 —
Stroh . 100 „ 4 20 4 40
Heu. 100 „ 7 20 7 60

3. Viktualienmarkt.
Eßhutter . 1 Kg.
Kochbutter . 1 „

2
2

40
20 2

50
30

Eier . 25 St. 1 75
Trinkeier. 1 „ -* 12 14
Handkase. 100 „ 4 7
Fadrikkäse. 100 „ 4
Eßkartoffcln. 100 Kg. 7 7 50
Eßkartoffcln. . . . . 1 „ 8 10
Neue Kartoffeln . . . 1 „ ~~~

Zwiebeln. 50 „ 8 8
Zwiebeln. . 1 „ — 20 20
Knoblauch . 1 „ — 40 40
Erdkorstrabi. 1 „ — 25 30
Rotbe Rüben . . . . 1 „ — 10 12
Weiß- Rüben . . . . 1 „ — 15 20
Gelbe Rüben . . . . 1 „ — 16 — 20
KI. gelbe Rüben . . . 1 Gbd. — 5 — 6
Rettich. 1 St. — 4 — 5
Treibrettich. 1 Gbd. — — — —
Radieschen . 1 „ — 6 — 8
Spargel . 1 Kg. — — —
Suppenspargel. . . . 1 „ -- — — —
Schwarzwurzel. . . . 1 — 40 — 45
Meerrettich. 1 St. — 20 — 25
Petersilien . 1 Kg. — 70 — 80
Lauch . . 1 St. — 3 — 4
Sellerie . 1 „ — 8 — 10
Kohlrabi . 1 Kg. — 20 — 25
Feldgurken. 1 St. — — — —
Treibgurken. 1 „ — — — —
Einmachgurkcn. . . . 100 „ — — — —
Kürbi» . 1 Kg. — 16 — 20
Tomaten . 1 , — 40 •— 45
Grüne dicke Bohnen . . 1 „ — — — —
Grüne Stg.-Bohnen . . 1 „ — — — —
Grüne Buschbohnen. . 1 „ — — — —
Grüne Prinzeßbohncn . 1 . — — — —
Grüne Erbsen ohne Schale 1 „ — — — —
Grüne Erbsen mit Schale 1 „ — — — —
Zuckerschotcn. 1 „ — — — —

Weißkraut . 50 „ — — — —

Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden
‘ November bis cinschl. 2. Dezember 19O4 folgend«:

Weißkraut . . . !> .
Weißkraut.
Rotbkraut . . . . .
Rotbkraut.
Wirsing.
Blumenkohl(Kiesiger) .
Blumenkohl(anSlünd.) .
Rosenkohl.
Grün-Kohl.
Römisch-Kahl . . . .
Kopfsalat.
Endivien.
Spinat.
Sauerampfer . . . .
Lattich-Salat . . . .
Felvsalat.
Kresse.
Artischocke. . . . .
Rabarber
Eßäpfcl.
Kochäpfel.
Eßbirnen.
Kochbirnen.
Quitten.
Zwetschen. . . . . .
Kirschen.
Kirschen, Rhein. Herz- .
Kirschen, Sauer- . . .
Pflaumen.
Mirabellen.
Reineclauden . . . .
Pfirsiche.
Aprikosen.
Apfelsinen.
Zitronen.
Melonen.
Ananas.
Kokosnüsse.
Bananen . . . . . .
Zeigen.
Datteln.
Kastanien.
Wallnüssc. . . . . .
Haselnüsse .
Weintrauben(rheinische) .
Weintrauben(südländ.) .
Stachelbeeren. . . .
Johannisbeeren. . . .
Himbeeren.
Heidelbeeren.
Preißeldeeren . . . .
Gartenerdbeeren. . .
Walderdbeeren. . . .

4. Fifchmarkt.
Aal (lebend) .
Hecht(lebend) . . . .
Karpfen(lebend) . . .
Schleie(lebend) . . .

Kg.
St.
Kg.
St.
Kg.
St.

Kg.

St.

Kg.

St.
Kg.

st.

St.

Kg.

1
1
1
1
1
1 "
1
1 "
1 "
1 "

:

i
ILtr.

1 Kg.
I •
1 I

Niedr.
Preis.

Höchst.
Preis.

4 4
— 14 — 20
_ 25 — 30
_ 20 — 25
— 25 — 30
— 22 — 24
—
_ 50 — 55
_ 45 — 50
— 25 — 28

12 14
10 — 12
30 — 35

— 30 — 35

— 40 — 45

— 45 — 50

_ 20 — 40
_ 12 — 20
_ 20 — 40

14 — 20
— 20 — 25
— — —• —
— — — —

z _
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —

— 6 — 10
— — — —

— — —
— 20 — 30
_ —

50 i— 80
2 — 2 —

25 — 40
50 — 60

— 80 — 90
— 90 1 20
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — —

3 20 3 60
9 80 3 —
2 2 40
3 20 3 60

Barsche(lebend) . . .
Bachforelle(lebend) . .
Backfische(lebend) . . *
Hummer(lebend) . . .
Krebse(lebend) . . . .
Schellfisch .
Bralschellfisch. . . .
Kabeljau.
Kabeljau(Stockfisch gcw.)
Salm.
Seehecht.
Zander.
Lachssorellen.
Seeweißlinge(Merlans>
Blanfclchen.
Heilbutt.
Steinbutt.
Schollen.
Seezunge.
Rothzunge(LimandeS) .
Grüner Hering. . . .
Hering(gesalzen) . . .

1 Kg.
1 „
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 ..
1 „
1 n
1 .
1:
5 -
1 l

} :
1 St.

5. Geflügel und Wild.
(Ladenpreise.)

Gans.
Truthahn.
Truthuhn.
Ente.
Hahn.
Huhn . . .
Masthuhn.
Perlhuhn. «
Kapaunen.
Taube » . . . . . .
Feldhuhn, alt . . . .
Feldhuhn, jung. . . .
Haselhühner.
Birkhühner.
Schneehühner. . . .
Fasanen.Wildenten.
Schnepfen .
Krammetrvögel. . . .
Hasen . . .
Reh-Rücken.
Reh-Keule.
Reb-Borderblatt . . .
Hirsch-Rücken . . .
Hirsch-Keule.
Hirsch-Vordcrblatt. . .
Wildschwein.
Wildragout.

G. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenflcisch von der Keule
Ochsenfleisch. Bauchfleisch
Kuh- oder Rindfleisch.

1 St.
1 „
1 "
1 *

I
1 "

[:

1
i „
1:
i -
i ;
I Kg.
i"
i
I I

Niedr.
Preis.
J6
1

io
— 50
6 —

1 Kg.
; -

50

50

60
70

60

Höchst.
P teil.

60

20

70

44
36

20
80
60

20

50
50

Schweinefleisch. . .
Kalbfleisch. . . .
Hammelfleisch. . .
Schasfleisch. . . .
Dörrfleisch. . . .
Solperfleisch. . . .
Schinken.
Speck, geräuchert. .
Schweineschmalz. .
Nierensett. . . . .
Schwartenmagen, frisch
Schwartenmagen,geräuchert1
Bratwurst. . . . . . 1
Fleischwurst. . . . . 1Leber-u.Blntwurfi, frisch 1
Leber-u.Blutwurst, geräuch. 1

1 Kg.
1 „
1 „
1"
1 »
! "
1 "
1 .
1 „

Getreide. Mehl und
Brod re.

a) Großhandelspreise.
Weizen . 1̂ 9 Kg.
Roggen . 100 „
Gerste . 100 *
Erbsen zum Kochen. . 100 „
Speisebohnen. . . . 100 „
Linsen. . 100 „
Weizenmehl: No. 0 . . 100 „No. I . . 100 „

No. II . . 100 „
Roggenmehl: No. 0 . . 100 .No. I . . 100 „

b) Ladenpreise:
Erbsen zum Kochen. .
Speisebohnen . . . .
Linsen.
Weizenmehl zur Speise-

bereitung.
Roggenmehl zur Speise¬

bereitung .
Gerstengranpe. . . .
Gerstengrütze. . . .
Buchweizengrütze

1 Kg.
1 ..

1
1
1
1

Hafergrütze. 1

Wiesbaden, den2. Dezember 1904.

Haserflocken. . . . ,
Java-Reis, mittl. . . . 1 „
Java-Kaffee, mittl., roh 1 „
Java-Kaffee, mittl., gelb,

gebr. 1 h
Schwarzbrot,: Langbrod 0,5 „

„ 1 Laib
Rundbrod 0,5 Kg.

„ 1 Laib
Weißbrod: 1 Wasserweck. . .

1 Milchbrod. . .
Städtisches Accise-Amt

Niedr.
Preis.

50

31

74

27
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Bekanntmachung,
betr. Verabreichung warmen Frühstücks an arme

Schulkinder.
Die hier im Winter eingeführte Verabreichung

warmen Frühstücks an arme Schulkinder erfreute
sich seither der Zustimmung und werktätigen Unter¬
stützung weiter Kreise der hiesigen Bllrgerschast.
Wir hoffen daher, daß sie uns auch in diesem
Winter die Mittel zufließen läßt, um den armen
Kindern, welche zu Hauie morgen», ehe sie zur
Schule gehen, nur ein Stück trockenes Brod, ja
mitunter nicht einmal dies erhalten, in der Schule
einen Teller tzafcrgrützsuppe und Brod geben
lassen zu können.

. Im vorigen Jahre konnten durchschnittlich
täglich 500 von den Herren Rektoren ausgesuchte
Kinder während der kältesten Zeit des Winters
gespeist werden. Die Zahl der ausgegebenen
Portionen betrug nahezu 37,000.

Wer einmal gesehen hat, wie die warme Suppe
den armen Kindern schmeckt und von den Aerzten
und Lehrern gehört hat, welch günstiger Erfolg für
Körper und Geist erzielt wird, ist gewiß gerne
bereit, ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
bringen.

Gaben, über welche öffentlich quittirt werden
wird, nehmen entgegen die Mitglieder der Armen-
Dcputation:

Herr Stadtrat Rentner Arntz, Uhlandstraße 1,
Herr Stadtrat Kaufmann Spitz, Jdsteinerstraße 13,
Herr Stadtverordneter Dr. med. pratt. Arzt Cuntz,
Kl. Burgstraßc9, Herr Stadtv.Oberstleutnanta.D.
von Detten, Adelheidstraße62, Herr Stadtv. Gast¬
wirt Groll, Bleichstraße 14, Herr Stadtv. Rentner
Kimmel, Kaiscr-Friedrich-Ring 67, Herr Bezirks¬
vorsteher Gerichtsaffesiora. D., Direktionsmitglied
der Raff. Landcsbank Reusch, Landesbank, Herr
BezirkSv. Lehrer Wagner, Dotzheimerstraße 86,
Herr BezirkSv. Rentner Brenner, Rheinstraße 38,
Herr BezirkSv. Reg.-Sekretär a. D. Schroedcr,
Emserstraßc 48, Herr BezirkSv. Lehrer Münzert,
Gustav-Adolfstraße 13, Herr Berzirkrv. Verwalter
Schminke. Angendeilanstalt, Herr BezirkSv. Kauf¬
mann Möckel, Langgasse 24, Herr BezirkSv. Rentner
Berger, Mauergassc 21, Herr BezirkSv. Rentner
Vollmer, Hainerweg 10, Herr Bezirks». Dreher
Zollinger, Schwalbacherstraße25, Herr Bezirks«.
Schuhmacher Rumpf, Saalgasse 18, Herr Bezirks»,
Rentner Kadesch. Querfeldstraße3, sowie das städt.
Armendüreau, Rathaus Zimmer 12. Ferner baden
sich zur Entgegennahme von Gaben gütigst bereit
erklärt:

Herr Kaufmann Hoflieferant August Engel,
Hauptgeschäft: Taunusstraße 14, Zweiggeschäft:
Wilhelmstraße2, Herr Kaufmann Ennl Hee» jun.,
Inhaber der Firma Karl Acker Nachf., Gr. Burg
straße 16, Herr KaufmannA. Mollatb, Michels
berg 14, Herr KaufmannE. Schenk, Inhaber der
Firma C. Koch, Ecke Michelsberg und Kirchgaffe,
Herr Kaufmann Wilhelm Unverzagt, Langgasse 30.

Wiesbaden, den1. November 1904.
Namens der städt. Armendeputation:

TraverS»Magistrats-Assessor.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Friedbose befindliche

Kapelle(Traucrhalle) wird zur Abhaltung von
Trauerfeierlichkeitenunentgeltlich zur Verfügung
gestellt und zu diesem Zweck im Winter auf
städtische Kosten nach Bedarf geheizt; die gärt¬
nerische und sonstige Ausschmückung der Kapelle
dagegen wird stadtseitig nickt besorgt, sondern bleibt
alleinige Sache der Antragsteller. Die Benutzung
der Kapelle zu Trauerfeierlichkeiten ist rechtzeitig
bei dem zuständigen Friedhofsaufseher anzumelden,
welcher alsdann dafür sorgt, daß düse zur be¬
stimmten Zeit für den Tranerakt frei ist. *

Wiesbaden , den1. Oktober 1904.
Die FriedyosS-Depntation.

Bekanntmachung.
Der Frachtmarkt beginnt während der

Wintermonate(Oktober bis einschließlich März)
um 10 Uhr Vormittags.

Wiesbaden, den 14. September 1904.
Städt . Akzifeamt.

Bekanntmachung.
Bei Vergebung städtischer Bauarbeiten haben

wir die Absicht, allen Gewerbetreibenden, welche
Wert darauf legen, Gelegenheit zur Beteiligung
an den Verdingungen zu geben. Nachdem un»
durch Vermittelung der JnnunaSvorstände die¬
jenigen Jnnungsmitglicder namhaft gemacht worden
sind, welche zu städtischen Arbeiten hcrangezogcn
zu werde» wünschen, fordern wir hierdurch alle
hier ansässigen der Innung nicht angehörenden
Gewerbetreibenden, welche beabsichtigen, sich im
Jahre 1905 um Arbeiten und Lieferungen für das
Stadtbauamt zu bewerben, auf, uns dies bis zum
20. Dezemberd. I . schriftlich mitzuteilcn. 6

DaS Stadtvauamt.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch wieder die Bekannt¬

machung vom 20. Dezember 1902 zur öffentlichen
Kenntnis, daß Gedwegbefestigungen mit Cenient
oder Gnßasphalt während der Frostperiode nicht
mehr hcrgcstellt werden, mit Ausnahme derjenigen,
welche infolge von Unglücksfällen, Rohrbrüchen rc.
vorgcnommen werden müssen.

Den Baninteressenten wird hiernach empfohlen,
Anträge anf Herstellung der Gehweaflächen erst
nach Beendigung der Frostveriodc zu stellen. 10

Wiesbaden, den1. Oktober 1904.
DaS Dtadtbauamt.

be-

Bekanntmachung.
VolkSbadeanstalten betr.

Die drei städtischen VolkSbadeanstalten
finden sich

1. im Gebäude der Höheren Mädchenschule
am Schloßplatz,

2. Am Römcrtor,
3. im Hause Roonstraße 3.

ES werden verabfolgt:
Brausebäder in sämtliche» Anstalten.
Wannenbäder in der Anstalt in der Room

straße für Männer und Frauen, in der
Anstalt am Schloßplatz nur für Frauen.

Badezeiten sind: Mai bi« September vor¬
mittags7 Uhr bi« abends8*/» Uhr, Oktober bis
April vormittags8 Ubr bis abend» 8 Uhr.

An Sonn- »nd Feiertagen wird 1 Stunde
früher geöffnet und um 11 Uhr vormittags
geschloffen. „ . .

Die Männerabteilnng ist (außer Sonnabend)
von 1'/,—2'/,, die Franenabteilung stets1—4 Uhr
geschloffen. *Da» Stadtbauamt.

Verdingung.
Die Lieferung von 2000 chm erstklassigen

Melaphyr-Pflastersteinen für die Bauver-
waliung der Stadt Wiesbaden soll im Wege der
öffentlichen Aurschreibung verdungen werden.

Angebotsformularen. Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststunden im
Rathause, Zimmer No. 53, eingesehen, auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Elii-
sendung von 1 Mark und zwar bis zum letzten
Tage vor dem Termin bezogen werden. ^ „

Verschlossene und mit der Aufschrift„Melaphyr
versebene Angebote sind spätestens bis

Donnerstag, den 8. Dezember 1004,
vormittags 12 Ulir,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgefchriebenen und ausge¬

füllten VerdingungSsormulareingereichten Angebote
und nur solche auf Melaphyr werden berücksichtigt.

ZnschlagSfrist: 5 Wochen. 1
Wiesbaden, de» 21. Novembeö 1904.

Stadtbauamt, Slbteilung für Straßenbau.
Bekanntmachung.

Donnerstag» den 8. Dezember l. I .»
vormittags 9 Uhr, sollen die Plätze auf dem
Faulbrunnenplatzczum Verkaufe von Spiel- und
Backwaarrn in der Zeit vom9. bis einschließlich
24. Dezemberl. I . und

Donnerstag, den 15. DezemberI. I .»
vormittags 0 Uhr» die Plätze aus dem sog.
Dern'schen Terrain, dem Luxembnrgplatze und in
der Querstraße zum Verkaufe von Christbäumen
in der Zeit vom 16. bi» einschließlich 24. Dezember
l. I . durch Auslosung im Akziseamtsgebände,
Neugasse6», vergeben und im unmittelbaren An¬
schlüsse daran angewiesen werden.

Die für die Benutzung der Plätze zu entrichtende
Gebühr ist vom Magistrate für die oben angegebene
Dauer fetzgesetzt: zu 1. für jeden gm oder Bruch¬
teile eine» solchen auf 50 Pf., zu 2. für jeden™
oder Bruchteil eine» solchen auf 25 Pf. Die sich
hiernach berechnenden Beträge sind vor der Platz-
anweisnng an unsere Hebestelle gegen Quittung zu
entrichten. Zn 1. werden nur hier ortsansässige
Personen berücksichtigt.

Die Marktgesetzgebnny findet auf beide Orte
von Feildalten keine Verwendung.

Die Tiefe der zur Verfügttug stehenden Plätze
beträgt: zu 1 zwei und drei Meter; zu 2: a) auf
dem sog. Dern'schen Terrain 10 Meter, b) auf dem
Lurembnrgplatz4 Meter und <s) in der Querstraße
3 Meter.

E» werden nur Plätze von höchstens 10 Meter
FrontanSdebnung angewiesen. 1

Wiesbaden, den3. Dezember 1904.
»tädtifcheS Akzifeamt.

Bekanntmachung.
Verkehr in den Anlagen des Kurhaus

„Panlinenschlotz".
1. Die zum Knrhause Paulinenschloß gehörige"

Wege»nd Parkanlagen sind keine öffenthaM
Dieselben dürfen daher weder von Unoa
rechtigten betreten, noch vom PublikumB
Durchgang benutzt werden.

2. Wärterinnen mit Kinderwagen, sowie Km°i»
unter lOJabren ohneBegleitungErwachseM
ist das Betreten der Anlagen untersagt.

3. Das Mitbringen von Hunden ist
gestattet.

4. Die an der Sonnenbergerstraße zum
hause dinaufführendeFahrstraße darf W
von Equipagen und Droschken benutzt wem

5. Lieseranten und Geschästsfuhrwerke W.
die Einsahrtstraße von der„SchöncnAuSM
zu benutzen.

Wiesbaden, den 25. Oktober 1904.
Städtische Kurverwaltung.

Dampfer-Fahrten.

Bekanntmachung.
Die ZinSscheine für 1005 von den al»

Sicherheit für Lieferungen. Leistungen, Straßen-
bankostenu. s. w. bei der Stadtgemeinde hinter¬
legten Wertpapieren können von jetzt ab in Empfang
genommen werden.

Die betreffenden Empfangsberechtigten werden
biermit ersucht, die ZinSschkine alSvald bei der
Kaffe und zwar vormittags von 8'/«—127* Uhr
zu erbebe». 3

Wiesbaden, den 23. November 1904.
Städthaliptkaffe,

. Rathaus, Zimmer No. 2.

Huindurg-Aineriku-Linle.
(Passage-Büreaud. Gesellschaft: Wilhelmstf. R'i

v . „Adria“ nach Boston und Baltin)0*
1. Dez. 3 Uhr nachm.Lizard passiert. D.
auf der Ausreise nach Ostasien, 1. Dez. 1 “J,
30 Min. morgens Cuxhaven passiert. D. „Am°r>
aut der Ausreise nach Ostasien, 30. Nov. 7 U®
abends in Penang. D. „Arcadia“ aut der A
reise nach Ostasien, 1. Dez. von Suez, j
„Assyria“ von Baltimore kommend, 30. -v.«
2 Uhr 30 Min. nachm, aut der Elbe. D. „B°h’'
29. Nov. 6 Uhr nachm, von Neworleans via i*
folk nach Hamburg. D. „Brisgavia“ auf a
Heimreise von Ostasien, 1. Dez. 5 Uhr nacn'
von Colombo. D. „Canadia“ 30. Nov. in .
Thomas. D. „Christiania“ von Westin®.
kommend, 1. Dez. 4 Uhr 50 Min. morgens Lj**
passiert. D. „Etruria“ nach dem La
2. Dez. 2 Uhr morgens Cuxhaven passiert. ,
„Granada“ 30. Nov. in Buenos Aires. D. „B“®,,.
2. Dez. 2 Uhr 35 Min. morgens auf der
D. „Haltend" nach Westindien. 1. Dez. 2
15 Min. nachm. Cuxhaven passiert. D. „KartMs
1. Dez. von Rio Grande de Sul »nob
Bianca. Vergnügungsdampfer „Meteor" L {'.J
10 Uhf 30 Min. morgens in Palermo. D, ,.NU ,
1. Dez. 12 Uhr mittags in Philadelphia-
Phoenioia“ 1. Dez. 4 Uhr nachm, in Genua

5

"Prinz August Wilhelm“ von Mexiko
1. Dez. von Havana nach Coruna, Havre, 0° j

Mexico, 30. Nov. 2 Uhr morgens von Havre-
„Prinz Waldemar“ nach Mittelbrasilien, 1- ^
2 Uhr morgens Cuxhaven passiert. D.
bürg“ von Westindien kommend, 30. Nov. - ^
morgens von Havre nach Bremen und Ilamv ^
D. „Serbin“ 29. Nov. von Punta Aren#8-

3 Uhr 15 Min. morgens aui uer r,iee. u.  ^
von Neworleans kommend, 1. Dez. 5 Uhr u®,^
von Havre. 1). „Teutonia“ nach West)®1 p,
30. Nov. 5 Uhr morgens von Antwerpen- „j
„Westphalia“ nach Westindien, 1. Dez- 1" H
30 Min. morgens Dover passiert

t)Q
da
(bei
we
tao

mi
Sll
fti
ge)

toa
iüi
vei
an
ftä
toi

Ri
toi
Nr
rci

hü

rei
A
U

un
da

und Hamburg. D. „Prinz Eitel Friedrich
Mittelbrasilienkommend, 1. Dez. Quessant( r°®j
passiert. I). „Prinz Joachim“ nach Havana
(isviee RH \ Trw  O . TTll »• mni ' irnna vrtn Tf AVl'ß* .

i o üü
.Sevilla“ von dem La Plata kommend, *■
3Uhr 15 Min. morgens auf der Elbe. D.

Druck und Verlag der L. Schellenberg ' lchen bos-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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